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ANMELDUNG ZUR ERSTELLUNG EINES GGA-ANSCHLUSSES 

Strasse / Nr.: Parzelle GB Dornach Nr.: 

Eigentümer: Tel.: 

Adresse: E-Mail: 

PLZ / Ort:  

Bei Neubauten verantwortliche Bauleitung: 
 

Tel.: 

 
GGA-Anschluss:  
 Einfamilienhaus  Mehrfamilienhaus 

 
Anschlussgebühren und Zuschläge: 
Grundgebühr für die erste Wohneinheit eines Gebäudes    CHF 2‘500.00 

Zuschlag für jede weitere Wohnung  à CHF 400.00 CHF  

Jede Zusatzdose in derselben Wohnung  à CHF 150.00 CHF  

Verursacht der Anschluss eines Gebäudes zufolge seiner Lage oder der Terrainverhältnisse einen Kos-
tenaufwand, der den Betrag der Anschlussgebühr übersteigt, so hat der Hauseigentümer einen, von 
dem Gemeinderat auf Vorschlag der Bauverwaltung festzustellenden Zuschlag zu entrichten. Der Zu-
schlag wird aufgrund der Kostenberechnung der Installations-Firma vor der Festsetzung schriftlich an-
gezeigt. 

Ort / Datum:  Unterschrift Hauseigentümer: 
 

 
Beträgt der Anschlussbetrag über CHF 2‘500.00 (exkl. Zuschläge), wird dem Eigentümer ein neuer 
Kostenvoranschlag angezeigt. Nach Gutheissung dieses neuen Kostenvoranschlages, mittels Unter-
schrift, erfolgt der Auftrag zur Ausführung. 

In den Anschlusskosten ist die Zuleitung bis zur Liegenschaft enthalten. Die Kosten für die Hausinstal-
lation gehen zu Lasten des Hauseigentümers. 

Besondere Vorschriften: 
1. Für jedes Gebäude (Hausnummer) ist ein separater Auftrag einzureichen. 
2. Spätere Erweiterungen von Nebenanschlüssen, u.a. Mehrdosen sind der Bauverwaltung Dornach 
 zu melden. 

Das GGA-Gesuch ist im Doppel mit zwei Situationsplänen im Massstab 1:500 sind an die Bauverwal-
tung, Hauptstrasse 33, 4143 Dornach einzureichen. 

Verantwortlich für die GGA Dornach:  
Saphir Group Engineering AG, Kanalstrasse 21, 4415 Lausen, Tel.-Nr. 061 926 55 55 
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